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des Vereins Naturpark Bayer. Wald e.V.

§ 1

Name und Sitz

Der Verein Naturpark Bayerischer Wald, gegründet am 18.5.1967, hat seinen Sitz in Zwiesel. Er ist

in das Vereinsregister beim Amtsgericht Viechtach eingetragen.

§ 2

Zweck des Vereins

Der Verein hat den Zweck,

a) das Gebiet des Naturparks Bayerischer Wald zu einem weiträumigen, naturnahen und lärmfreien

    Erholungsgebiet im Zusammenwirken mit allen interessierten Stellen, insbesondere den 

    Landkreisen und Gemeinden, Tourismusverbänden und interessierten   

    Organisationen auszugestalten;

b) die Landschaft dieses Gebietes zu erhalten und zu pflegen sowie die Tier- und Pflanzenwelt zu

    schützen;

c) alle der Erholung und dem Wandern in Verbindung mit dem Naturpark dienenden Maßnahmen,

    Einrichtungen und Betriebe zu fördern;

d) bei der Erschließung und Erhaltung der landschaftlichen Schönheiten, auch der Bauten und

    Kulturstätten des Gebietes für den Zweck der Erholung und zur Pflege der Heimatliebe und

    Heimatkunde mitzuwirken, die Regionalentwicklung zu unterstützen und die 

   Umweltbildung zu fördern; 

e) die ihm durch die Verordnung über den Naturpark Bayerischer Wald zugewiesenen Aufgaben

    wahrzunehmen.

Der Verein verfolgt hiermit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Der Verein ist selbstlos tätig; er dient nicht in erster Linie eigenwirtschaftlichen Zwecken. Die zur Erreichung des Vereinszweckes erforderlichen Mittel sollen durch Mitgliederbeiträge, öffentliche Beihilfen und private Spenden aufgebracht werden.

Die räumliche Abgrenzung des vom Verein zu betreuenden Gebietes ergibt sich aus der vom damaligen Bayerischen Staatsministerium für  Landesentwicklung und Umweltfragen erlassenen Verordnung über den Naturpark Bayerischer Wald, vom 16. September 1986, veröffentlicht im GVBI. Nr. 21 vom 30. Oktober 1986 und den in den nachfolgenden Jahren erlassenen Änderungsverordnungen.

§ 3

Markierungswesen

Der Verein führt ein Verzeichnis der Wanderwege und hält die kartenmäßige Darstellung der Wanderwege auf dem Laufenden.

Die Mitglieder erkennen die Koordinierungsfunktion des Vereins auf dem Gebiet des Markie- rungswesens an. Die Ausführung des Markierungswesens verbleibt bei den bewährten Organisatio​nen, Verbänden und Institutionen nach den Grundsätzen und Richtlinien des Vereins. Einzelheiten werden in einer Anweisung zum Markierungswesen niedergelegt.

§ 4

Mitgliedschaft

Mitglieder des Vereins können werden:

1. a) Gemeinden und Gemeindeverbände;

    b) Privatwaldbetriebe;

    c) Körperschaften und Anstalten des öffentlichen und privaten Rechts;

    d) Wander- und Heimatvereine, Fremdenverkehrs- und Ortsverschönerungsvereine und

        dergleichen;

    e) alle natürlichen und juristischen Personen, sofern sie sich zu den gemeinnützigen Aufgaben 

        des Vereins bekennen.

2. Die Aufnahme der Mitglieder erfolgt auf schriftlichen Antrag durch den Vorstand. Dem

    Aufnahmeantrag einer Gebietskörperschaft im Bereich des Naturparkes ist grundsätzlich

    stattzugeben.

3. EhrenMitgliedschaft kann durch die Mitgliederversammlung verliehen werden.

4. Die Mitgliedschaft endet durch schriftliche Ankündigung mit Halbjahresfrist zum Schluß des

    Geschäftsjahres oder - beim Vorliegen triftiger Gründe - durch Ausschluß durch die

    Vorstandschaft.

5. Scheidet ein Mitglied aus dem Verein aus, ohne dass dieser aufgelöst wird, so findet mit dem  

    ausscheidenden Mitglied keine Vermögensauseinandersetzung statt. 

§ 5

Aufgaben, Rechte und Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind in der Mitgliederversammlung stimmberechtigt. Sie sollen den Verein in der Erfüllung seiner  Aufgaben unterstützen. 

Die Städte und Gemeinden zahlen einen Jahresbeitrag pro Einwohner der im Naturpark-Bereich lebenden Bevölkerung. Landkreise leisten einen Jahresbeitrag nach ha der im Naturpark gelegenen Fläche. Die Jahresmindestbeiträge werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt.  

§ 6

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Vereins läuft vom 1. Januar bis 31. Dezember.

§ 7

Vereinsorgane

Organe des Vereins sind

a) die Mitgliederversammlung



b) der Vorstand


c) die Vorstandschaft

§ 8

Mitgliederversammlung

Der Vorsitzende hat eine jährliche Mitgliederversammlung einzuberufen und zu leiten. Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Die Mitglieder sind minde​stens 10 Tage zuvor schriftlich einzuladen unter Bekanntgabe der Tagesordnung.

Eine Mitgliederversammlung ist auch einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich beantragt.

Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) Die Entgegennahme des Geschäfts- und Rechnungsprüfungsberichts;

b) Entlastung des Vorstandes;

c) Genehmigung des Haushaltsplanes;

d) Festsetzung der Mindestmitgliedsbeiträge;

e) Änderung der Satzung;

f) Wahlen.

Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwe​senden beschlußfähig. 

Eine Übertragung von Stimmen auf andere Personen ist nur mit schriftlicher Vollmacht möglich. Eine Person kann (auch beim Vorweisen von Vollmachten) nicht mehr als drei Stimmen abgeben.

Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Versammlungsleiter und zwei Mitgliedern zu unterzeichnen ist. 

§ 9

Vereinsführung

1. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die Vorsitzenden und der Geschäftsführer. Jeder ist für

    sich alleinvertretungsberechtigt.

2. Die Mitgliederversammlung wählt die 3 Vorsitzenden und den Schatzmeister auf die Dauer von

3 Jahren. Ist kein Vereinsmitglied zur Kandidatur als Schatzmeister bereit, wird der Schatzmeister vom Vorstand bestellt.

3. Der Geschäftsführer wird vom Vorstand bestellt.

4. Die Vorstandschaft besteht aus

    - dem 1. Vorsitzenden

    - dem 2. Vorsitzenden

    - dem 3. Vorsitzenden, wobei einer der drei Vorsitzenden Bürgermeister einer Mitgliedsgemeinde

       sein muß

    - dem Geschäftsführer und dem gewählten Schatzmeister. Ein vom Vorstand bestellter

       Schatzmeister ist nicht Mitglied der Vorstandschaft.

    Als geborene Mitglieder gehören die Landräte der Mitgliedslandkreise der Vorstandschaft an,

    soweit sie nicht bereits nach Abs. 2 in den Vorstand gewählt worden sind. Im Verhinderungsfall 

    vertritt sie jeweils der Vertreter im kommunalen Amt oder der entsandte Vertreter im Amt.

    Die Vorstandschaft leitet den Verein.

5. Die Vorstandschaft entscheidet mit einfacher Mehrheit der anwesenden  

    Vorstandschaftsmitglieder. Bei Pattsituationen entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

6. Im Innenverhältnis gilt folgende Regelung:

    Der 2. Vorsitzende ist nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden, der 3. Vorsitzende und der

    Geschäftsführer bei Verhinderung des 1. und 2. Vorsitzenden befugt, den Verein zu vertreten und

    die dem 1. Vorsitzenden zugewiesenen Aufgaben wahrzunehmen. Im Vertretungsfalle ist der

    1. Vorsitzende umgehend über die angefallenen Angelegenheiten zu informieren.

7. Über die Beschlüsse der Vorstandschaft wird ein Protokoll gefertigt, das vom Vorsitzenden und

    von einem weiteren Vorstandsmitglied zu unterschreiben ist.

§ 10

Geschäftsführung

Dem Geschäftsführer obliegen alle Aufgaben, die ihm in der Geschäftsordnung zugewiesen sind.

§ 11

Kassenwesen

Über die Einnahmen und Ausgaben ist Buch zu führen. Zahlungen dürfen nur auf schriftliche Anwei​sungen des Vorstandes gemäß § 9 Abs. 1, des Geschäftsführers oder des Schatzmeisters geleistet werden. Näheres regelt die Geschäftsordnung.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt wer​den. Die Rechnungsprüfung erfolgt durch zwei durch die Mitgliederversammlung alljährlich zu wäh​lende Rechnungsprüfer (siehe § 8).

§ 12

Satzungsänderung

Änderungen der Satzung können durch die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei drittel der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Ein Antrag auf Satzungsänderung muß mit der Einladung zur Mitgliederversammlung den Mitgliedern bekanntgegeben werden.

§ 13

Auflösung

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer ausschließlich zu diesem Zweck einberufenen Mitglie​derversammlung erfolgen. Der Auflösungsbeschluß bedarf der Zustimmung von drei Viertel der ab​gegebenen Stimmen.

Sind in dieser Mitgliederversammlung weniger als die Hälfte aller Mitglieder anwesend, ist zur Be​schlußfassung über den Auflösungsbeschluß innerhalb von vier Wochen eine neue Mitgliederver​sammlung einzuberufen. In dieser Mitgliederversammlung entscheiden über die Auflösung des Ver​eins drei Viertel der anwesenden Mitglieder. Ein anzustrebender Anschluß oder Zusammenschluß des Vereins mit angrenzenden Naturparken bedingt keine Auflösung, sondern lediglich eine Überar​beitung der Satzung.

§ 14

Vermögensverwendung bei Auflösung

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Ver​mögen des Vereins an die Mitgliedslandkreise im Verhältnis der zuletzt gezahlten Mitgliedsbeiträge, die es unmittelbar und ausschließlich für Zwecke im Sinne des § 2 der Satzung zu verwenden haben.

§ 15

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.08.2005 in Kraft.
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